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B E S C H L U S S  
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Donnerstag, den 04.07.2024. 

 

5.7 Abrechnung 2023 des VzF Taunus für das Jugendhaus Neu-Anspach 
Überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO 

 Vorlage: 129/2024 
Die seitens VzF eingereichte Haushaltsplanung für den Betrieb des Jugendhauses sowie die 
Jugendbetreuung durch den Streetworker im Jahr 2023 schloss mit einem geforderten 
Gesamtbetrag von 217.090,94 €.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren davor, wurde dieser Ansatz um 10% (195.382,00 €) 
gekürzt für den Haushalt angemeldet und an den VzF für das Geschäftsjahr 2023 ausgezahlt. 
 
Die beigefügte Abrechnung des VzF für das Jugendhaus und die Streetwork im Jahr 2023 beläuft 
sich auf 216.796,57 € und liegt somit unter der ursprünglichen Haushaltsplanung, jedoch mit 
21.414,57 € über den eingestellten und ausgezahlten Mitteln. 
 
Die vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und VzF verpflichtet die Stadt zur Zahlung dieses 
Betrages. Dies bedeutet eine überplanmäßige Ausgabe im Jahr Haushaltsjahr 2024. Nach 
Rücksprache mit der Kämmerei kann der Betrag aus dem Gesamthaushalt 2024 gedeckt werden. 
Die Zahlung des Restbetrages in Höhe von 21.414,57 € für das Jugendhaus und Streetwork für das 
Jahr 2023 an den VzF wurde in der Sitzung des Magistrates vom 28.05.2024 genehmigt. 
 
Für den städtischen Haushaltsplan 2024 wurde die Haushaltsplanung des VzF für das Jugendhaus 
und die Streetwork vollständig und ohne Kürzung übernommen. 

 




